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Kapitel 06 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2011 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2010 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 040 Forschungsförderung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 165 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 914,86 — 2 914,86
4 000,00 — 4 000,00

-1 085,14 — -1 085,14

121 00 165 Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 06 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 914,86 — 2 914,86
4 000,00 — 4 000,00

-1 085,14 — -1 085,14

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 1 085,14

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04 165 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass
den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsge-
mäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nut-
zung überlassen werden.

4 673 224,79 — 4 673 224,79
4 695 200,00 — 4 695 200,00

-21 975,21 — -21 975,21
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 21 975,21

531 20 165 Ausgaben für die Forschungsberichterstattung und -doku-
mentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen unentgeltlich abgegeben werden.

2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
5 000,00 — 5 000,00

-5 000,00 — -5 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 5 000,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 21 164 Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der
Wissenschaften und der Künste. . . . . . . . . . . . . . . . .
Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen
unentgeltlich abgegeben werden.

1 096 000,00 — 1 096 000,00
1 096 000,00 — 1 096 000,00

— — —

686 40 165 Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt,
Energie GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei 892
40.

2 198 800,00 — 2 198 800,00
1 990 800,00 — 1 990 800,00

208 000,00 — 208 000,00
Vermerke: aus Titel 892 40 208 000,00

686 49 164 Zuschuss an die/den Rechtsnachfolgerin/-nachfolger der
AVR-GmbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 886,00 — 73 886,00
74 000,00 — 74 000,00

-114,00 — -114,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 114,00

Ausgaben für Investitionen

892 21 164 Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der
Wissenschaften für Baumaßnahme "Brandschutz". . . . .

150 000,00 — 150 000,00
150 000,00 — 150 000,00

— — —

892 40 165 Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal -Institut
für Klima, Umwelt, Energie GmbH. . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel
686 40.

— — —
208 000,00 — 208 000,00

-208 000,00 — -208 000,00
Vermerke: an Titel 686 40 208 000,00
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Kapitel 06 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2011 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2010 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 70
Finanzierung des Instituts für Biotechnologie der For-
schungszentrum Jülich GmbH (FZJ)
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

6 460 000,00 — 6 460 000,00
6 460 000,00 — 6 460 000,00

— — —

686 70 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 5 720 000,00 — 5 720 000,00
5 720 000,00 — 5 720 000,00

— — —

892 70 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 740 000,00 — 740 000,00
740 000,00 — 740 000,00

— — —

Titelgruppe 73
Finanzierungshilfen für Johannes-Rau-Forschungsinsti-
tute

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Zuwendung darf für Zwecke der Eingliederung einzelner For-

schungsinstitute auch an die aufnehmende Hochschule gezahlt wer-
den.

7 724 750,49 — 7 724 750,49
7 801 200,00 — 7 801 200,00

-76 449,51 — -76 449,51

547 73 165 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 73 165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 7 724 750,49 — 7 724 750,49
7 801 200,00 — 7 801 200,00

-76 449,51 — -76 449,51
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 76 449,51

893 73 165 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 74
Unterstützung der Proteinforschung

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind
gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-
plans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. Die Mittel sind gesperrt.

7 885 000,00 — 7 885 000,00
7 900 000,00 — 7 900 000,00

-15 000,00 — -15 000,00

547 74 165 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 74 165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 5 685 000,00 — 5 685 000,00
5 300 000,00 — 5 300 000,00

385 000,00 — 385 000,00
Vermerke: aus Titel 893 74 385 000,00

893 74 165 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 000,00 — 2 200 000,00
2 600 000,00 — 2 600 000,00

-400 000,00 — -400 000,00
Vermerke: an Titel 686 74 385 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 15 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 261 661,28 — 30 261 661,28
30 380 200,00 — 30 380 200,00

-118 538,72 — -118 538,72

Mehrausgaben —
Minderausgaben 118 538,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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